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Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 4. Sitzung vom 10.11.2016 

Traktandum Nr. 53 

Registratur Nr. 10.3.72/ 20.2.01 

Axioma Nr. 2841  

Ostermundigen, 11. Oktober 2016 / SteBar 

Motion FDP.Die Liberalen-Fraktion betreffend Stellungnahmen der Finanzkom-

mission in die GGR-Botschaften; Erheblicherklärung/Ablehnung resp. Umwand-

lung in ein Postulat 

Wortlaut 

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Stellungnahmen der Finanzkommission zu ihren Ge-

schäften (Abstimmungsverhältnis und Kurzbegründung) künftig in die GGR-Botschaften ein-

zufügen. 

Begründung 

Gemäss dem Reglement über die ständigen Kommissionen (Artikel 16) obliegt der Finanz-

kommission die Beratung des Gemeinderates hinsichtlich Fragen des Finanzhaushaltes. Dazu 

zählen, neben der Überarbeitung des jährlichen Voranschlages, der Beurteilung des Finanz-

planes und die Begutachtung der Gemeinderechnung, die Stellungnahme hinsichtlich der 

finanziellen Tragbarkeit von Kreditvorlagen, welche die Kompetenzen des Gemeinderates 

überschreiten.  

Gerade was die Kreditvorlagen betrifft, die dem GGR zur Genehmigung vorzulegen sind, ha-

ben die Gemeindeparlamentarier ein grosses Interesse daran zu wissen, wie die Finanzkom-

mission das betreffende Kreditgeschäft beurteilt hat. Das würde für die Ratsmitglieder eine 

echte Entscheidungshilfe bedeuten.  

Das trifft z. B. auch auf das heute traktandierte Geschäft zur Bibliothek und Ludothek – mit 

den horrenden Investitionskosten (CHF 645‘000!) – zu. Da wäre die Stellungnahme der Kom-

mission in der GGR-Botschaft für die Entscheidungsfindung hilfreich gewesen, weil Erläute-

rungen und Beschlüsse des Gemeinderates in der Vorlage zu grösseren Diskussionen Anlass 

geben.  

Die Finanzkommission ist, was den sparsamen und effektiven Umgang der Gemeindegelder 

und den Weitblick in Finanzangelegenheiten betrifft, eine enorm wichtige Kommission. Sie 

besteht meistens aus Fachleuten des Finanz- und Rechnungswesens, die sich in ihrem Alltag 

mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert sehen. Aus diesem Grunde ist für das Parlament 
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wichtig, ihre Beurteilung zu kennen. Dadurch wird auch das gängige Vier-Augen-Prinzip im 

Controlling-Konzept befolgt. 

Eingereicht am: 22.07.2016 

Unterzeichnende: Roger Hubschmid, A. Walter, T. Weibel, A. Müller 

 

1. Stellungnahme des Gemeinderates vom 11. Oktober 2016 

1.1. Rückblick 

Mit der am 11. Dezember 2014 eingereichten Motion betreffend Stärkung der ständigen 

Kommissionen verlangte seinerzeit der Motionär Reglementsanpassungen, mit welchen die 

Arbeit und Wirkung der Kommissionen gestärkt werden sollte. Unter anderem sollte bei 

Kommissionsentscheiden, welche mittels Stichentscheid der Vorsitzenden zustande kommen, 

die Haltung der Minderheit protokolliert werden und diese Minderheitshaltung auch explizit 

in einer allfälligen GGR-Botschaft erwähnt werden. Zudem sollten in den Botschaften der Exe-

kutive an das Parlament kurz die Haltung aller Kommissionen aufgeführt werden, welche das 

Geschäft vorberaten haben. 

Dem Gemeinderat ging dieses Anliegen eindeutig zu weit, da mit der Veröffentlichung der 

Kommissionsprotokolle eine sachliche und ungestörte Entscheidfindung nicht mehr gewähr-

leistet werden kann. Die freie und unverfälschte Willenskundgebung wurde stärker gewichtet 

als die Öffnung der Sitzungen. Zudem sind gemäss Leitfaden der Justiz-, Gemeinde- und Kir-

chendirektion Bern Beschlüsse einer nicht öffentlichen Sitzung gleichwohl öffentlich und 

somit ist dem Anliegen des Motionärs genüge getan. 

Das Parlament hat auf Antrag des Gemeinderates diese Motion an seiner Sitzung vom 7. Mai 

2015 abgelehnt. 

1.2. Forderung Stellungnahme mit Kurzbegründung der Finanzkommission 

Nach Art. 58 der kantonalen Gemeindeverordnung ist das beschlussfassende Organ vorgän-

gig über die Kosten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanz-

haushaltsgleichgewicht zu orientieren. 

Bereits die heutige Gestaltung der GGR Botschaften sieht diese Themenpunkte vor und bei 

Kreditvorlagen werden jeweils auch Aussagen zu diesen Fragen gemacht. Bisher wurde je-

doch auf die explizite Aufnahme der Beurteilung der Finanzkommission verzichtet. 

Der Gemeinderat erachtet es ebenfalls als sinnvoll, künftig bei Kreditvorlagen die Beurteilung 

der Finanzkommission mit einer Kurzbegründung in die GGR-Botschaften aufzunehmen.  

1.3. Forderung Bekanntgabe Abstimmungsverhältnis 

Die Sitzungen der Kommissionen und des Gemeinderates sind nicht öffentlich und es wird 

grundsätzlich mit Zurückhaltung protokolliert. Meistens wird bei den Ergebnissen von Ab-

stimmungen und Wahlen leidglich zwischen einstimmig und mehrheitlich unterschieden. Die-

se Praxis ist umso wichtiger, weil auch bei Exekutivorganen, welche im Prinzip unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit tagen, die Beschlüsse öffentlich sind soweit nicht ein überwiegen-

des öffentliches oder privates Interesse entgegensteht. 
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Selbstverständlich kann aber ein Gremiumsmitglied immer verlangen, dass das Ergebnis ge-

nau (mit Stimmenthaltung) protokolliert wird. 

1.4. Fazit 

Der Gemeinderat kommt zum Schluss, dass die in der Motion beantragte Einfügung der Stel-

lungnahmen der Finanzkommission in die GGR-Botschaften angezeigt ist und dies auch um-

setzbar ist. Die Stellungnahmen der Finanzkommission können jeweils kurz begründet wer-

den. Hingegen ist auf die Bekanntgabe des Abstimmungsverhältnisses der Finanzkommission 

aus Gründen der freien und unverfälschten Willenskundgebung zu verzichten. 

2. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie Artikel 53 der Geschäftsordnung des 

Grossen Gemeinderates, beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei fol-

gender 

B e s c h l u s s    zu fassen: 

1. Die Motion FDP.Die Liberalen-Fraktion betreffend Stellungnahmen der Finanzkommissi-

on in die GGR-Botschaften wird bezüglich der Aufnahme der Stellungnahme mit Kurzbe-

gründung der Finanzkommission in die GGR Botschaften erheblich erklärt und zur Wei-

terbehandlung an den Gemeinderat überwiesen.  

2. Die Aufnahme des Abstimmungsverhältnisses der Finanzkommission in die GGR-Bot-

schaften wird abgelehnt. 

Gemeinderat Ostermundigen 

  
Aliki Panayides Jürg Kumli 

Vizepräsidentin Gemeindeschreiber Stv. 


